




 
 
 
Der Förderungszuschuss ist zu überweisen:  
 
IBAN   …………………………………………………. 
 
BIC   …………………………………………………. 
 
 
Die Überweisung des Förderungszuschusses erfolgt nach Durchführung und Abschluss der 
vorgesehenen Maßnahmen ausschließlich unter Vorlage der Originalrechnungen  und 
Originalzahlungsbelege, einer Skizze mit nachvollzi ehbarer Flächenaufstellung der 
straßenseitigen Fassade bzw. des Daches, sowie nach  Beschlussfassung durch den 
Stadtrat der Stadt Leoben.  
 
Die Höhe des Förderungszuschusses ist mit € 3.634,00 pro Objekt festgelegt.  
 
Ich(wir) bestätigen mit meiner(unserer) Unterschrift, dass mir(uns) die vom Stadtrat der Stadt 
Leoben beschlossenen Förderungsrichtlinie idgF für Zuschüsse durch ortsbildbedingte 
Vorschreibungen bekannt ist und ich(wir) diese zur Kenntnis nehme(n). 
 
Weiters erkläre(n) ich(wir) mich(uns) mit der Kontrolle über die Durchführung der 
gegenständlichen Maßnahmen durch die Stadtgemeinde Leoben ausdrücklich 
einverstanden.  
 
Der Förderungswerber erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die geförderte 
Baumaßnahme von der Stadtgemeinde Leoben in Wort und Bild veröffentlicht werden kann.  
 
Die Kosten für die Beiziehung der Ortsbildsachverständigen werden von der Stadtgemeinde 
Leoben bis zum Höchstbetrag von € 727,00 übernommen.  
 
 
 
 
 
 
……………, am ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
 
Unterschrift des Förderungswerbers / 
der Förderungswerberin  
 
 
Beilagen:  


